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Gesichtspunkte für die geistliche Meuordnurg der Kirche.

Als Studenten der Theologie,die durch die hinter uns lie-

genden Ereignisse in zunehmendem, Masse von unserer kirchlichen Kot

und Aufgabe beansprucht worden sind,halten wir es für unsere Pflicht,

unsere Beteiligung an den Vorschläge*1 zur Ngggrdnung der Kirche zum

Ausdruck zu bringen. Das Recht zum Reden ist/damit gegeben,dass wir

in dieser Kirche werden dienen müssen. Und ein besonderes Kecht ver-

leiht uns die Tatsache,dass uns als Studierenden das Studium von

Schrift und Vätern zur eigentlichen Aufgabe gemacht ist,dass wir

elso noch nicht an den kirchlichen Apparat gebunden sind und uns noch

nicht durch kirchenpolitische Handlungen balastet haben,dass wir viel-

mehr mit dem genügenden Abstand kirchliche Organisation und kirch-

liches Ha, dein cm den Normen von Schrift und Vätern prüfen können.

Darum erlauben wir uns,unsere Gesichtspunkte in den drei Kreisent

Geistliches Pührertum,Theologische Pfarrer und Evangelische Gemein-

den darzulegen.

I. Geistliches gührertum.

Unter "geistlichen Führern" verstehen wir nicht bloss

Beamte mit kirchlichem >'eschöftsbereich,die ihr Amt geschickt,gewis-

senhaft und unbescholten versehen,sondern über diese Grunderforder-

nisse hinaas Männer,die allein die eine hellige christliche Kirche

und also nicht eine Religionsgesellschaft des öffentlichen Rechts

im Auge haben,die ihr Handeln allein ausrichten am Gebot und an der

Verheissung der Schrift und also nicht an den Bedürfnissen kirchli-

cher Organisierung,und die in der Durchführung ihrer so erkannten

Aufgaben m t unbeirrbarer persönlicher Stanähaftigkeit in Eriedens-

und Verfolgungssseiten allein Rücksicht nehjrfmen auf die Aufrichtung

der Herrschaft Gottes auf dem Grund der Apostel und Propheten,da

Jesus Christus der Eckstein Ist,und also nicht in opportunistischer

Augenblickstaktik schielen nach politischen Konstellationen,iuristi-

schen Handhabungen undjJ volkspsychologischen Manövern»

Da die Kirche nicht bloss eine der staatlichen angepasste kirch-

liche Organisation ist,sondern eine geistliche Aufgabe hat mit geist-

lichen Zielen,Normen und Methoden,zerfällt itas Arbeit der Kirchen-

leitung in das kirchliche lehramt und in das kirchliche Hirtenamt,

Als Eepräsentanten des kirchlichen Lehramtes sollten die geistliche

Führer in engster Verbindung mit der theologischen Fakultät stehen.



Der C^e*'kirchenrat sollte die Prägen der zn verkündigenden Lehre

nicht bloss den "Spezic?listen" der Universität überlassen,und die

berufenen theologiechen Lehrer sollten sich als von der Kirche und

ffir die Kirche berufen betrachten. £arum wäre auch bei der Beset-

zung des Oberkirchenrats das Pakultätsurteil über die theologi-

sche Eignung und bei der Besßtzui-g eines Lehrstuhls das Oberkirchen-

ratsurteil über die kirchliche Verantwortlichkeit zu berücksichti^-

gen.

Als Repräsentanten des kirchlichen Hirtenrnites^ sollten die geist-

lichen Führer die Pfarrer und Iteligionslehrer ein- iv-id absetzen

allein nach den sachlichen Gesichtspunkten der theologischen Eig-

nung,der persönlicher) Kechtschaffenheit uiid der gemeindlichen

Verantwortlichkeitf-,voboi die hiefür zu ersiehenden Gemeinden nicht

bloss,wie bisher,theoretisch,sondern auch praktisch bei der ^in—

und .Absetzung beteiligt werden sollen, !,!it den Pfarrern soll die

öit̂  in Prälaten und Dekanen sich verbreiternde Kirchenleitung

enge rühlunr haben,nicht bloss in Verwaltungsangelegnenheiten,son-

dern nach i u. Prager; der theologischen Weiterbildung, der Verkündigung

und des Gemeindeaufbaus. Alle diese zuletzt genannten Dinge soll-

ten nicht der freien Initiative einzelner aktiver Elemente über-

lassen werden,sondern unter Heranziehung bewährter Theologen amt-

lich eingerichtet und durchgeführt werden.

Da nach der Schrift einer unser Meister ist u. darun in der

Kirche der 'Reformation der Grundsatz des allgemeinen Irieo&ertums

gilt,sind die ̂ Exax geistlichen Führer als rite vocati lediglich

Diener d s Herrn in der Dienstleistung an den Gemeinden. Daraus

ergibt cdcii die Forderung engster Fühlungnahrae ia.lt dun Gcniinden

des Landes,nicht nur auf dein Wege kjcygfckigkgicxggac technischer Ver-

v/oltung, sondern geistlicher Leitung und Behütung,die durch Hirten-

briefe ur.d persönlichen Preüigtdienst - nicht bloss vom Herrn

Lnndcsbfcschof selbst und nicht bloss in IJotzeiten - verv-/.rklicht

v.ird.

Allein ein an diese Ziele,I-Iornen und Methoden gebundenes und

sich so in Lehramt und Hirtenaint betätigendes Führertum hat geist-

liche Autorität von Herrn der Kirche und kann von Pfarrern und Gejtf-

meinden Gehorsam verlangen.

11• Theologische Pfarrer.

V/eder halten wir einen Theoloren ohne pforrcmtliche Ver-

antwortlichkeit für einen wirklichen "Theo logen11 noch einen Pfar-

rer Ahne theologische Selbstprüfung für einen rechten Pfarrer,



sondern als Hirte und Seelsorger seiner Gemeinde hat der Pfarrer

sich ständig über die Schriftgemäüsheäit seiner Arbeit Rechenschaft

abzulegen. Pas bedeutetaicht bloss,dass er auf den Sonnta/; seinen

'i ext liest und für die Seelsorge einige Bibelstellcn parat hat, son-

dern das s er im Blicl: ruf fieinc predigt und Seeleorge mit wissen-

schaftlicher Exaktheit und Treue in der Bibel studiert, aui die

Stimmen der Vater horcht und die theologische un weltanschauliche

Diskussion der Ge£en\vart prüfend verfolgt. So ^ev/iGG er dies nur

in selbe t&tändi^er Einzel Arbeit recht tun kann, so ur erlässlich ist

dabei die gemeinsame Arbeit. Sie soll geschehen in regelmäßigen,

strsff geleiteten Arbeitsgemeinschaften des Bezirks.

Kur so kann es zu echter amtsbrüderlicher Verbundenheit kommen

und der A f trag an die Gemeinden ausgerichtet werden.

III. Evantiejli oche Gemeinden»

Die Gemeinde ist nach ihren V»esen nicht eine Gesellschaft

zur rflege religiöser Interessen, sondern die Gemeinschaft der Hei-

ligen als der Glieder am Leibe Christi. Zürn Verständnis dieses

ihres Vesens sollen geistliche Führer u d Pfarrer die Gemeinden

e i- ziehen. Das bedetttet nicht bloss,dass man sie zur \Vahl der /ibgê -

ordnoten in Iiirchengerneinderat u;r̂ l. L°ndeskirchentag,^ur Bezahlung

der Kirchensteuer und ^ur Gebeficudigkeit anleitet, sondern sie die

Geir.einaeordnu.-g neuteöt.^r/ientlich UKCJ ref orir-atorisch verstehen, die-

se Ordnung durch ihr ankopfer erhalten und ihre Lindigkeit allen

Menschen kuiidtu lehrt.

Poe v;e Gentliche Stück dieser Erziehung sollte sein dio Kinführvng

zu selbFtständigem geißtlichem Urteil über rechte und falsche Ver-

kündigung, zur Ausübung ihre» christlichen Pflicht bei der Ein-

aad Absetzung ihrer Hirten und zu y e i ; s t ändi g era Gehorsam gegen die

Entscheidungen d</s Kirchenregiznents. Das erforderte z. 73. die plan-

nüssige Schulung von Laien und. die amtlich geordnete Versorgung

d.:r Gemeinden mit (remeindeblättern unö mit auf kär enden, stärkenden

und richtungv/eioenden Sachrichten.

l'lux ir.;.o kann die Gemeinde Christi auf erbau t und z- -.r Erfüllung

ihres -'uftr.cige geschickt gemacht werden.

£t!bir»ßcn,den ?6. November 1934

^ie Krndids.ten des Stiften.


